
Anlage A2 zur Kooperationsvereinbarung BuFaTa Ruhr 2010   

Anlage A2 
 
A) Verwendung Logo/Schriftzug der FKT: 
 

□ Auf der Sponsor-Internetseite, auf der Veranstaltungsseite  
     (mit Verlinkung) 

□ Auf der Sponsor-Internetseite, auf der Veranstaltungsseite  
     (ohne Verlinkung)  

□ Auf der Einladung zur Veranstaltung (Druckwerk) 

□ Auf dem Namensschild der Veranstaltung 
 
Die Überlassung des Logos ist befristet. Letzter Tag der Verwendung ist 
der 6. Oktober 2010. 
 

B) Verwendung von dem im Folgenden genannten Text der FKT: 
 
Text: 
 
 
 
 
 

□ Auf der Ankündigung zur Veranstaltung (Druckwerk) 

□ Auf der Einladung zur Veranstaltung (Druckwerk) 

□ Auf dem Programm der Veranstaltung (Druckwerk) 

□ Auf dem Namensschild der Veranstaltung 

□ Auf der Leinwand in den Pausen 
 
 
C) Verwendung Logo/Schriftzug des Partners 
 

□ Hiermit erteilt der Partner der FKT die Erlaubnis, seinen Namen, Logo 
sowie Schriftzug wie folgt zu verwenden: 
 
Verwendungszwecke: 
 
 
 
Der Partner stellt der FKT für diese Zwecke geeignete Vorlagen in Papier- 
oder digitalisierter Form zur Verfügung. 
 
. . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . . . . . . .  

 

 

____________________ 
(Partner) 

____________________ 
(FKT) 


